
Anlage 8 

(zu § 17 Absatz 4) 

Berechnung der Punktzahl für das Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung 

Die Punktzahl für das Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung wird wie folgt berechnet: 

HzbPunkteB = max (0, min(ΦHzbGewicht 
-1 (ProzentrangB)HzbGewicht) ) 

Dabei gilt: HzbGewicht ist das Gewicht des Kriteriums Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung, also die maxi-

male Punktzahl, die in der betreffenden Quote für das Kriterium Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung vorge-

sehen ist. Dann wird eine „ideale“ Normalverteilung Ɲ(HzbGewicht/2,HzbGewicht/6) zugrunde gelegt, also eine Nor-

malverteilung mit Mittelwert µ = HzbGewicht/2 und Standardabweichung σ = HzbGewicht/6. Die FunktionՓHzbGewicht 

ist die zu dieser Normalverteilung gehörige Verteilungsfunktion und Փ-1
HzbGewicht ihre Inverse. 
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